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(Eine Legitimation mit rechtlicher Giltigkeit
und moraliſchen Bedenken.) Ein Pfarrer hat miu kürzlich
eklagt, daſs vorzeitig mit Kindern geſegnete Mädchen ſeiner Pfarrei
eine neue Weiſe einen legitimen Qater zu nden ſich ausgedacht
hätten. Voraus ſei hier emerkt, daſs * ſich nur materiell mit
Glücksgütern geſegnete Deflorierte andelte. Wenn nämlich eine
Bauerstochter durch Umgang mit flotten aber beſitzloſen Burſchen

Falle gekommen ſei, und ſpäter, oft erſt nach V  ahren, ſich eine
Partie für ſie finde, ſo komme die Ehe nur zuſtande, wenn ſich der

Bräutigam als Qter des unehelichen Kindes ekenne und ein⸗
tragen worauf dann die Legitimierung Pel subsequens matri-
monium olge Es ſei gar kein Geheimnis, daſs der Bräutigam
die Perſon oft gar nicht ekannt, noch viel weniger mit ihr geſchle
en Umgang gehabt 0 Ein Solcher ſich nur durch die
Zwangslage der chweren Zeiten, die ein Hoferbe wegen der Aus⸗
ahlung der tterben durchzumachen habe, herbei, eln fremdes Kind
als das eine In die Ehe mitzunehmen. Es rage ſich ob ein Pfarrer
mitwirken ürfe, CETL überzeugt ſei, daſs die Vaterſchafts⸗Er⸗
lärung auf Lüge baſiere

Eit enützung der Rechtsſprüche in den juriſtiſchen attern
Nr vom Jahre 1888 ſei folgender Caſus angeführt. Maria hat
mit Mathias ſich wiederho vergangen und ſ

leBli den 0  au
geboren. Sie gab Mathias als ate 0 deſſen Vormund, da
Mathias minderjährig, fand ſich gerichtlich mit Maria aAhin ab,
daſs die Kindeseltern zuſammen 300 In die aiſencaſſe legten.
Mathias 0 den Geſchlechtsumgan un der ritiſchen Zeit gar nicht
In Abrede geſtellt und ſo rat 163 In Geltung

Nach ſechs Jahren kam eter und bekannte ſich Unter den VOr-·
geſchriebenen Förmlichkeiten als Qter des Matthäus, welche Erklärung
in die Taufmatrik eingetragen wurde, heiratete die Maria und ＋

au
war nun ein legitimirter Sohn des eter DEI subsequens matri-
monium. Aus derſelben Ehe entſtammten nun noch zwei ohne
Nach dem ode des Vaters erſuhren dieſe, daſs ihr ater zur Zeit
der Erzeugung des 0  ghäu die Utter nicht gekannt, owie daſ
die auch ereits verſtorbene Utter den Mathias als ater belangt
und jener auch die Abfindungsſumme gezahlt habe Sie ritten aher
die Legitimierung des „Bruders“ an, die väterliche Erbſchaft
mit Ausſchluſs esſelben Unter ſich vertheilen zu können.

Wie en  1e. das Gericht? Drei Inſtanzen, das delegierte Be⸗
zirksgericht, das Oberlandesgericht und der oberſte Gerichtshof im
außerordentlichen Reviſionsverfahren wieſen die age ab 0  du
war der Sohn des eter bren wir die Begründung:

„Das durch die Vormundſchaft des minderjährigen Mathias
gemachte Geſtändnis, daſs dieſer der Maria un der kritiſchen Zeit
beigewohnt habe, genügt wohl, um den minderjährigen Mathias zur
Vaterſchaftsanerkennung und Erfüllung der Vaterpflichten wingen
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zu können 163 B.), lefert aber noch keine Gewiſsheit,ondern Tzeugt bloß nach dem Wortlaute des Geſetzes die Ver⸗
muthung der geſchehenen Zeugung, aber wie jede andere Ver⸗
muthung durch einen Gegenbeweis entkräftet werden kann; den
Mathias konnte aher der Beweis erbracht werden, ohne jedoch den
derzeitigen Familienrechten des nachher legitimierten Matthäuspräjudicieren. Der erglei vermag nicht die Wahrheit der Thaten feſtzuſtellen. Wenn ſich ſomit jemand, wenn a uäter, als natürlicher ater des Kindes ekennt und ſich in die
Taufmatrik als ſolcher eintragen läſst, ſo muſs echtlich einzigund allein für den Qater des Kindes gehalten werden Die
Kläger behaupten reilich, daſs eter die Maria In der kritiſchenZeit nicht ekannt, noch weniger ihr fleiſchlich beigewohnt habe ber
darüber aben ſie Qus eigener Wahrnehmung keine Kenntnis, ſindauch außerdem zu dieſer age gar nicht legitimiert, denn das Geſetzenn wohl E zwiſchen den Eltern Uuntereinander und Ezwiſchen den Eltern und Kindern, nicht aber E. der Kinder
Untereinander. Die Kläger müſsten aher ihr Klagerecht von dem
ater Qbleiten Dieſer aber hat ſich gemã Taufſcheine in der
geſetzli vorgeſchriebenen Form als Qter des Geklagten bekannt,we Erklärung ein vollen Beweis machende Geſtändnis einhaltet,angeſichts deſſen S Jedermann, ſe dem eter für die olge Un-
möglich geworden wäre, die aterſchaft zu beſtreiten.“Das iſt eiläufig die Motivierung des delegierten Bezirksgerichtes.Wir aAben nur Unweſentliches gekürzt und den einzelnen in der
Verhandlung mitwirkenden Perſonen willkürliche Namen beigelegt.Auf die Motivierung des Oberlandesgerichtes weiter einzugehen,enthalten wir uns, denn eS wären nur Unterſchiede in Worten, nichtIn Argumenten, von jenen des Untergerichtes 3u verzeichnen. Juridiſchalſo die Entſcheidung feſt daſs eine, um ſo vu ſagen, officielleVaterſchaftserklärung Beweis macht, auch enn Uher ern
Anderer auf Grund geſetzlicher Präſumption den Alimentations⸗
koſten herangezogen worden wäre Die beiden klägeriſchen Brüder
Aben 0  au als Bruder anzuerkennen und ſich mit ihm in die
Tbſchaft theilen

Nehmen wir jedoch 0  7 daſs die Utter Maria nochund dem Matthäus das Geſtändnis ma  , daſs nicht der
Sohn des eter ſei, müſste eLr dann freiwillig auf die
Verzicht leiſten, aus Gewiſſenspflicht nämlich? Wir ſagen ein Denn
niemand iſt verpfli  Et, einem Zeugen zu lauben, beſonders wenn
ein juridiſch bewieſenes Document des Gegentheiles vorliegt. er⸗dem wozu und 3u weſſen Gunſten auf die ver⸗
zichten? Der Brüder? ber leſe damals noch gar nicht aufder Welt, als der Qter eter freiwillig ſich als ater ekannte,konnten aher auch noch keine Re te haben Wenn der Qter ſein
ganzes Vermögen damals verſchenkt ätte, ſo daſs für ſie, die ſpäter
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ihm geboren wurden, nichts übrig geblieben wäre, ſo wären ſie
ebenſo wenig klageberechtiget.

Wenn jemand fragen würde, ob etwa die utter, die bewuſst
zur Vaterſchaftserklärung mitgewirkt, oder falls der ater ſe noch
, ob EX, enn die Vaterſchaftserklärung decidiert, ohne die
nöthige Suppoſition, nämlich der außerehelichen Beiwohnung In der
kritiſchen Zeit, gemacht ätte, gehalten wären, den beiden legitimen
Söhnen eine Entſchädigung für das dem 0  du geſetzli Zu
fallende 3u geben, ſo iſt gleichfalls mit nein 3u antworten. elde
onnten damals Urch 4 noch nicht geborner Kinder In keiner
Weiſe behindert werden, 5  ber ihr Vermögen zugunſten weſſen immer

verfügen. Der Qateur eter 0 10 auch den 0  du adoptieren
können nach kirchlichem E und ſchon fünfzig ahre alt
und um mindeſtens chtzehn ahre I als du war,
nach öſterreichiſchem Rechte Auch da hätten die äteren natürlichen
ohne ſich einfach den Umſtänden 3 ügen gehabt Ein Unrecht iſt
alſo, ſelbſt die Vaterſchaftserklärung das Fundament einer
fleiſchlichen Beiwohnung In der kritiſchen Zeit nicht für ſich gehabt
ätte, nicht zugefügt worden, alſo auch nach keiner ette gutzumachen.

Ein anderes iſt ES mit der Wahrhaftigkeit. Wenn ſich jemand
vor Zeugen als Qater bekennt, ſo I das nach der allgemeinen
Anſchauung, bekenne, das Kind Tzeugt zu aben Das bürger⸗
liche Geſetz unterſcheidet zwiſchen Legitimation und Adoptierung;E. für letztere eigene Erforderniſſe feſt, will alſo ſelbſt der Sachenach durchaus nicht, daſs jemand etwa durch Legitimierung die Formender Adoptierung umgehe, wenigſtens enn die Bedingungen der letzterennicht zutreffen.

Was aber den eingangs erwähnten Pfarrherrn betrifft, ſo mag
ELr den Leuten ſicherli die der Wahrhaftigkeit einſchärfen.Allein die Vaterſchaftserklärung muſs ſ

letli

* die beiden,Eltern⸗ und Quaſielterntheile übereinſtimmen, doch entgegennehmen.Die allgemeine Ueberzeugung von der Unwahrheit der Vaterſchaftmacht keinen Beweis.

St Pölten. Prof Msgr Dr ob

ſef Scheicher
Uell. Otto, Eein Beamter, beichtet, auf der Univerſitätſei In einer Verbindung eweſen, In welcher die Verpflichtung

zum Uell beſtand. etzt gehöre erſelben als ſogenannter ＋

ELY
Herr“ noch Die A  en Herren“ elen zwar nicht auf die Statutender Verbindung verpflichtet; doch rwarte man von ihnen, daſs ſieim Geiſte derſelben vorangiengen, insbeſondere gegebenenfalls ſiduellierten. Das letztere werde nun keinenfalls thun ber olgendeZweifel ſeien ihm aufgeſtiegen:

Ob ETL ver  1 ſei, als 7  er Herr“ auszutreten?
Eventuell Ob von Stiftungsfeſten fernbleiben müſſe?


